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Neues aus Gesetzgebung & 
Finanzverwaltung 

BMF: Entgelt von dritter Seite bei Zahlung eines Gerätebonus durch ein 
Mobilfunkunternehmen für die Abgabe eines Endgeräts durch den 
Vermittler eines Mobilfunkvertrags 

Das Bundesministerium der Finanzen (BMF) hat am 23. Januar 2024 ein 
Schreiben zur umsatzsteuerlichen Behandlung eines Entgelts von dritter Seite bei 
Zahlung eines Gerätebonus durch ein Mobilfunkunternehmen für die Abgabe 
eines Endgeräts durch den Vermittler eines Mobilfunkvertrags veröffentlicht. 

Dazu wird im Umsatzsteuer-Anwendungserlass (UStAE) vom 1. Oktober 2010, 
BStBl I S. 846, in Abschnitt 10.2 Abs. 5 nach 
Satz 8 folgender Satz 9 angefügt:  

"Wird zwischen dem Mobilfunkunternehmen und dem Vermittler ein Vertrag 
geschlossen, nach dem das Mobilfunkunternehmen dem Vermittler eine 
(Abschluss-) Provision unabhängig von der Abgabe eines Mobilfunkgeräts 
(vertragliche Entkopplung) an den Endkunden zahlt, stellt die Provision insgesamt 
Entgelt für die Vermittlungsleistung dar.“ 

Fundstelle 

BMF, Schreiben vom 23. Januar 2024, III C 2 - S 7200/19/10003 :019.   

https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Umsatzsteuer/Umsatzsteuer-Anwendungserlass/2024-01-23-entgelt-von-dritter-seite-bei-zahlung-eines-geraetebonus-durch-ein-mobilfunkunternehmen-fuer-die-abgabe-eines-endgeraets-durch-den-vermittler-eines-mobilfunkvertrags.pdf?__blob=publicationFile&v=1
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Aktuelle Rechtsprechung 
BFH-Entscheidungen, veröffentlicht am 25. Januar 2024 

 
 
Erwirbt der Gesellschafter eine Genussrechtsforderung gegen die 
Personengesellschaft unter Nennwert und verzichtet er im 
Anschluss auf den die Anschaffungskosten übersteigenden Teil 
der Forderung, entsteht im Gesamthandsbereich ein 
"Wegfallgewinn", der aus der Minderung der Verbindlichkeit 
resultiert. Die Grundsätze der korrespondierenden Bilanzierung 
stehen dem nicht entgegen. Der Ertrag kann auch nicht durch die 
Bildung eines steuerlichen Ausgleichspostens neutralisiert werden. 
 
Zum Urteil 
 
 
 
 
 
 
Die Steuerbarkeit der Erstattung von auf der Fondsebene 
erhobenen Verwaltungsgebühren durch den Investmentmanager 
an den Inhaber eines Investmentanteils lässt sich nicht auf § 20 
Abs. 1 Nr. 1 i.V.m. Abs. 3 des Einkommensteuergesetzes stützen. 
Diese Regelungen werden durch die speziellere und 
abschließende Regelung zur Steuerbarkeit laufender Fondserträge 
in § 2 Abs. 1 Satz 1 Halbsatz 1 des Investmentsteuergesetzes 
2004 verdrängt. Die Erstattung ist aus diesem Grund auch nicht als 
Rückfluss zuvor auf der Fondsebene steuermindernd abgezogener 
Werbungskosten an den Anleger steuerbar. 
 
Zum Urteil 
 
 
 
Zwischen dem angeschafften bebauten Grundstück und dem 
veräußerten, durch Teilung entstandenen unbebauten (Teil-
)Grundstück besteht wirtschaftliche (Teil-)Identität. Die 
Tatbestandsausnahme in § 23 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 Satz 3 EStG 
erstreckt sich nicht nur auf das zu eigenen Wohnzwecken genutzte 
Gebäude, sondern auch auf den dazugehörenden Grund und 
Boden, sofern ein einheitl. Nutzungs- und 
Funktionszusammenhang (NuF) zwischen dem Gebäude und dem 
Grundstück besteht. Ein einheitl. NuF zwischen dem zu eigenen 
Wohnzwecken genutzten Gebäude und dem dazugehörenden 
Grund und Boden entfällt, soweit von dem bisher ungeteilten 
Wohngrundstück ein (unbebauter) Teil abgetrennt wird. Die beiden 
dadurch entstandenen Grundstücke sind in Bezug auf ihre 
"Nutzung zu eigenen Wohnzwecken" jeweils getrennt zu 
betrachten. 
Zum Urteil 
 

Urteil IV R 28/20: 
Verzicht des 
Gesellschafters auf 
unter Nennwert 
erworbene Genuss-
rechtsforderung 
 
 
 
 
 
16. November 2023 
 

Urteil VIII R 8/20: 
Steuerbarkeit der 
Erstattung von auf der 
Fondsebene 
erhobenen 
Verwaltungsgebühren 
durch den 
Investmentmanager 
 
 
 
24. Oktober 2023 
 

 

 
Urteil IX R 14/22: 
Private Veräußerungs-
geschäfte: Nutzung zu 
eigenen 
Wohnzwecken bei 
Abtrennung und 
Veräußerung eines 
unbebauten Teils des 
Wohngrundstücks 
 
 
26. September 2023 

 

https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202410004/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202410005/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202410006/
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Weitere Veröffentlichungen vom Tage:  
 

Urteil X R 3/21: Abgrenzung zwischen Leibrente und dauernder Last bei 
einer bis zum 31.12.2007 vereinbarten Vermögensübertragung gegen 
Versorgungsleistungen 
15. November 2023 
Zum Urteil 
 
Urteil IX R 13/23: Keine Nutzung zu eigenen Wohnzwecken bei 
Überlassung an (Schwieger-)Mutter 
14. November 2023 
Zum Urteil 
 
Urteil III R 10/22: Kindergeld: Abschluss einer erstmaligen 
Berufsausbildung bei Freiwilligendienst zwischen mehreren 
Ausbildungsabschnitten 
12. Oktober 2023, siehe auch die Pressemitteilung 003/24. 
Zum Urteil 

 
Rechtsprechung im Blog 

 
Gewerbesteuerrechtliche Hinzurechnung von Swap-Zinsen als Entgelte für 
Schulden 
Aufwendungen für einen Zinsswap sind bei isolierter Betrachtung nicht als 
Entgelte für Schulden im Sinne des § 8 Nr. 1 Buchst. a Satz 1 des 
Gewerbesteuergesetzes (GewStG) zu qualifizieren, da sie nicht unmittelbar für 
die Überlassung von Kapital erbracht werden. Wird im Zusammenhang mit einem 
Darlehen ein Zinsswap-Geschäft abgeschlossen, können die Swap-
Aufwendungen Entgelte für Schulden sein, wenn der Darlehensvertrag und das 
Swap-Geschäft eine wirtschaftliche Einheit bilden. Dies hat der Bundesfinanzhof 
(BFH) in einem aktuellen Urteil entschieden. 
Sachverhalt 
Zwischen den Beteiligten ist streitig, ob Zinsswap-Aufwendungen der 
gewerbesteuerrechtlichen Hinzurechnung gemäß § 8 Nr. 1 Buchst. a Satz 1 des 
Gewerbesteuergesetzes für die Jahre 2010 und 2011 (GewStG) unterliegen. 
Die Klage vor dem Finanzgericht Berlin-Brandenburg hatte Erfolg. 
Entscheidung des BFH 
Der BFH hat sich der Entscheidung der Vorinstanz angeschlossen und die 
Revision als unbegründet zurückgewiesen. 
Die Aufwendungen der Klägerin aufgrund der Zinsswap-Vereinbarungen gehören 
nicht zu den "Entgelten für Schulden" im Sinne des § 8 Nr. 1 Buchst. a Satz 1 
GewStG und werden diesen auch nicht durch § 8 Nr. 1 Buchst. a Satz 2 GewStG 
gleichgestellt. 

https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202410008/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202410007/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/presse/pressemeldungen/detail/kindergeld-bei-einem-freiwilligendienst-zwischen-bachelor-und-masterstudium/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202410003/
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Für die gewerbesteuerrechtliche Hinzurechnung kommt es darauf an, ob 
Zinsswap-Aufwendungen unmittelbar dem Begriff der "Entgelte für Schulden" 
gemäß § 8 Nr. 1 Buchst. a Satz 1 GewStG unterfallen können. 
Wird im Zusammenhang mit einem Darlehen ein Zinsswap-Geschäft 
abgeschlossen, können die Swap-Aufwendungen Entgelte für Schulden sein, 
wenn der Darlehensvertrag und das Swap-Geschäft eine wirtschaftliche Einheit 
bilden. Ein bloßer Kausal- oder Veranlassungszusammenhang zwischen den 
beiden Geschäften genügt nicht. 
Das Grundgeschäft (Darlehen) und das Absicherungsgeschäft (Zinsswap) können 
als einheitliche Schuld zusammengefasst werden, wenn beide Geschäfte in 
sachlicher, zeitlicher und personeller Hinsicht eng miteinander verflochten sind. 
Hierfür ist Voraussetzung, dass beide Geschäfte hinsichtlich der 
vertragschließenden Personen, der Zeitpunkte des Vertragsschlusses und der 
Beträge und Laufzeiten im Wesentlichen kongruent sind und die 
Fälligkeitstermine der Zins- und Swap-Verbindlichkeiten aufeinander abgestimmt 
sind. 
Nach diesen Maßstäben hat das Finanzgericht in revisionsrechtlich nicht zu 
beanstandender Weise entschieden, dass die Zinsswap-Aufwendungen im 
Streitfall keine Entgelte für Schulden im Sinne des § 8 Nr. 1 Buchst. a Satz 1 
GewStG sind. 
Beim Abschluss der Verträge waren weder Laufzeit noch Valutahöhe im 
Darlehensvertrag und in der Swap-Vereinbarung nahezu deckungsgleich. Das 
Finanzgericht hat weiterhin für den Senat bindend (§ 118 Abs. 2 FGO) in 
tatsächlicher Hinsicht festgestellt, dass sich nicht nur die Valutastände des 
Darlehens und Zinsswaps gegenläufig entwickelten, sondern auch die Zahlungen 
aufgrund der Zinsswap-Vereinbarungen unabhängig von den Ansprüchen und 
Verpflichtungen des Darlehensvertrages zu erbringen waren. Dabei hat das 
Finanzgericht zudem berücksichtigt, dass die ursprünglichen Konsortialbanken, 
die auch Vertragspartner der Zinsswap-Vereinbarungen mit der Klägerin wurden, 
letztlich der Klägerin nur Darlehen in Höhe von jeweils 13.679.573,75 € 
gewährten, während die Zinsswap-Vereinbarungen sich auf jeweils 20 Mio. € 
bezogen. 
Fundstelle 
BFH, Urteil vom 16. November 2023 (III R 27/21), veröffentlicht am 18. Januar 
2024. 
 
Steuerfreiheit der Veräußerung von Nachlassvermögen 
Wird eine zum Nachlass einer Erbengemeinschaft gehörende Immobilie 
veräußert, fällt hierauf keine Einkommensteuer an. Dies gilt jedenfalls, soweit 
zuvor ein Anteil an der Erbengemeinschaft verkauft wurde, wie der 
Bundesfinanzhof (BFH) in einem aktuellen Urteil entschieden hat. 
Sachverhalt 
Im Streitfall war der Steuerpflichtige Mitglied einer aus drei Erben bestehenden 
Erbengemeinschaft. Zum Vermögen der Erbengemeinschaft gehörten Immobilien. 
Der Steuerpflichtige kaufte die Anteile der beiden Miterben an der 
Erbengemeinschaft und veräußerte anschließend die Immobilien. Das Finanzamt 
besteuerte diesen Verkauf gemäß § 23 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 des 

https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202410001/
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ZUM SEMINAR 

Einkommensteuergesetzes (EStG) als privates Veräußerungsgeschäft (früher 
Spekulationsgeschäft genannt). 
Entscheidung des BFH 
Der BFH ist dem entgegen getreten. Voraussetzung für die Besteuerung sei 
nämlich, dass das veräußerte Vermögen zuvor auch angeschafft worden sei. Dies 
sei in Hinblick auf den Kauf von Anteilen an einer Erbengemeinschaft bezüglich 
des zum Nachlass gehörenden Vermögens nicht der Fall. Mit seiner 
Entscheidung hat der BFH seine bisherige Rechtsprechung geändert und ist der 
Auffassung der Finanzverwaltung entgegengetreten. 
Fundstelle 
BFH-Urteil vom 26.9.2023 (IX R 13/22), veröffentlicht am 11. Januar 2024, 
vgl. Pressemitteilung 001/24. 
Eine englische Zusammenfassung dieses Urteils finden Sie hier. 
 

Business Meldungen 
 
Die beihilfefreie Finanzierung von im Allgemeininteresse liegenden Aufgaben mit 
lokal begrenzter Bedeutung 
  
In der aktuellen Praxis stehen Kommunen und ihre Unternehmen vor der 
Herausforderung, ihre Wirtschafts- und Tourismusförderung beihilfekonform 
auszugestalten. Eine nähere Überprüfung könnte in Fällen von kommunalen und 
städtischen Unternehmen erforderlich sein, die mit „Dienstleistungen von 
allgemeinem wirtschaftlichem Interesse“ (DAWI) betraut wurden. Entsprechend 
dem Schreiben der EU-Kommission vom 31. Januar 2019 sind Tätigkeiten der 
Wirtschafts- und Tourismusförderung nur noch in engen Grenzen als DAWI 
einzuordnen. Aber nicht alle Städte und Kommunen haben ihre Betrauungspraxis 
entsprechend angepasst. Dabei gibt es eine Alternative zur DAWI-Betrauung. 
 
Den Beitrag finden Sie hier. 
 

Terminplaner 
  
Connected Tax Compliance 
– die Steuerfunktion der Zukunft 
Webcast, 7.2. und 21.03.2024 
 

 

Wir freuen uns auf Sie! 

 
 
 
 
 
 
 

Alle aktuellen Veranstaltungen finden  
Sie in der PwC Veranstaltungssuche. 
 

 
 
 

VERANSTALTUNGSSUCHE 
 

https://www.pwc-events.com/connected-tax-compliance
https://www.bundesfinanzhof.de/de/presse/pressemeldungen/detail/steuerfreiheit-der-veraeusserung-von-nachlassvermoegen/
https://blogs.pwc.de/de/german-tax-and-legal-news/article/241542/no-income-tax-on-sale-of-inherited-property-after-acquisition-of-shares-from-co-heirs/
https://blogs.pwc.de/de/steuern-und-recht/article/241582/die-beihilfefreie-finanzierung-von-im-allgemeininteresse-liegenden-aufgaben-mit-lokal-begrenzter-bedeutung/
https://www.pwc.de/de/veranstaltungen.html
https://www.pwc.de/de/veranstaltungen.html
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E-MAIL SENDEN 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Noch Fragen? 
 
Dann sprechen Sie bitte Ihren PwC-Berater an oder senden Sie eine E-Mail. 

 

 

Die Beiträge sind als Hinweise für unsere Mandanten bestimmt. Für die Lösung 
einschlägiger Probleme greifen Sie bitte auf die angegebenen Quellen oder die 
Unterstützung unserer für Sie tätigen Büros zurück. Teile dieser 
Veröffentlichung/Information dürfen nur nach vorheriger schriftlicher Zustimmung 
durch den Herausgeber nachgedruckt und vervielfältigt werden. 
Meinungsbeiträge geben die Auffassung der einzelnen Autoren wieder. 
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